
   

Besuchsregeln zum   
Gesundheitsschutz  
unserer Gäste und Mitarbeiter  
  
Zur Eindämmung des Coronavirus bitten wir Sie, ergänzend zur  
Parkordnung, die folgenden Besonderheiten unbedingt zu beachten!  
  

1. Einlass 
Der Einlass ist nur mit einem gültigen Online-Tagesticket gesichert. Ticketkauf vor Ort 
sowie Jahreskarten je nach verfügbarem Kontingent. 
  

2. Abstandsregeln  

• 1,5 Meter Mindestabstand zu anderen Parkbesuchern zwingend 
einzuhalten. 

• Keine Gruppenbildung: Kontaktbeschränkungen im Rahmen der aktuell 
gesetzlichen Vorgaben. 
 

3. Hygienebestimmungen  

• Maskenpflicht (medizinische Masken/ selbst mitzubringen / ab dem 6. 
Lebensjahr) im Kassenbereich, Warte.- und Sanitärbereich sowie in 
Bereichen, in denen der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten 
werden kann. 

• Regelmäßig Hände waschen und übliche Niesetikette  
• Wer Kontakt zu einer mit Covid-19 infizierten Person hatte oder Symptome 

eines Atemweginfektes oder erhöhte Temperatur aufweist darf das 
Parkgelände nicht betreten. 
  

4. Beschränkung des Angebots  

• Gruppenbesuche sind derzeit im Rahmen der aktuell gesetzlichen 
Vorgaben möglich (Anmeldungen vorbehaltlich)  

• Die Indoorbereiche werden je nach Inzidenz (hessischer Stufenplan) 
geöffnet / geschlossen. 

• Bällchenbäder sind geschlossen. Der Streichelzoo kann bis auf Weiteres 
nicht betreten werden. Die Tiere können von außen gefüttert werden. Es 
können vereinzelt weitere Attraktionen außer Betrieb sein (bei 
eingeschränktem Angebot keine Preisminderung). 
Mehrere Kioske im Park bieten Essen und Getränke "to go" an, bitte beachten Sie die dort 
geltenden Regeln. 
  

5. Rücksichtnahme und Einhaltung der Regeln  

• Bitte gegenseitig Rücksicht nehmen und an die Vorgaben unserer 
geschulten Mitarbeiter halten.  

• Bei Nichteinhaltung kann Parkverweis erfolgen (keine Erstattung)  
• Bitte helfen Sie mit, dass die Regeln eingehalten werden und der Park 

geöffnet bleiben kann  


